
Besonders kraß zeigt sich der Mangel an Verant- 
wortungsbewußtsein beim Führen eines Fahrzeugs 
unter Alkoholeinfluß. Obwohl ständig auf die verhäng
nisvollen Auswirkungen des Alkoholgenusses, insbe
sondere bei Kraftfahrzeugführern, hingewiesen wird, 
ist doch ein rapides Ansteigen der Trunkenheits- 
deli'kte zu verzeichnen. Bei den monatlichen Statistiken 
über alle registrierten Verkehrsunfälle erscheint der 
Alkoholgenuß als Unfallursache meist an dritter oder 
vierter Stelle. Betrachtet man dagegen nur die 
schweren und schwersten Unfälle, dann muß der 
Alkoholeinfluß als erste Unfallursache genannt wer
den. Bei weit mehr als der Hälfte aller vor den Ver
kehrskammern zur Verhandlung kommenden Ver
kehrsunfälle spielt der Alkoholgenuß in irgendeiner 
Form eine Rolle. Dies trifft in gleichem Maße für einen 
ausgesprochen ländlichen Bezirk wie Neubrandenburg, 
mit verhältnismäßig geringer Verkehrsdichte, wie für 
Berlin zu, wo einzelne Kreuzungen von 1000 und mehr 
Fahrzeugen pro Stunde befahren werden.

Wegen der Vielzahl von Alkoholsündern und der 
von ihnen verursachten, oftmals sehr schweren Per
sonen- und Sachschäden bilden gerade die Trunken- 
heitsdelikte einen Schwerpunkt, dem besondere Auf
merksamkeit gewidmet werden muß. Mehr als bisher 
ist es notwendig, neben der aufklärenden Tätigkeit mit 
dem Mittel des Rechts auf die Verkehrsteilnehmer er
zieherisch einzuwirken. Die Straßenverkehrsordnung 
vom 4. Oktober 1956 (GBl. I S. 1239) bietet dazu die 
rechtliche Grundlage.

Während § 5 StVO das Führen eines Fahrzeuges 
unter der Einwirkung von Alkohol überhaupt ver
bietet und bei Verstößen gegen diese Bestimmung gern. 
§ 48 StVO Geldstrafe bis 150 DM oder Haft angedroht 
ist, kann nach § 49 StVO auf Gefängnis bis zu zwei 
Jahren und Geldstrafe oder auf eine dieser Strafen 
erkannt werden, wenn die Fahrtüchtigkedt des Fahr
zeugführers infolge der genossenen Menge geistiger 
Getränke erheblich beeinträchtigt war. Aus der Höhe 
dieser Strafdrohung ist schon zu erkennen, welche Be
deutung der Gesetzgeber den Trunkenheitsdelikten 
beimißt. Im Interesse eines verstärkten Schutzes unse
rer Bürger ist es erforderlich, die genannten Gesetzes
bestimmungen richtig anzuwenden. In der Praxis 
scheint aber die Frage, wann eine „erhebliche Beein
trächtigung“ der Fahrtüchtigkeit i. S. des § 49 StVO 
vorliegt, immer noch Schwierigkeiten zu bereiten.

Bei der Beantwortung dieser Frage kommt es nicht 
nur darauf an, wieviel der Fahrzeugführer getrunken 
hat und wie sich die alkoholische Beeinflussung nach 
außen hin zeigt, sondern vor allem darauf, wie die 
Hirn- und Nerventätigkeit und damit das Reaktions
vermögen, Augenmaß, Raumsinn, Geschwinddgkeits- 
beurteilung usw. beeinträchtigt sind. W i d m a r k hat 
in Hunderten von experimentellen Untersuchungen 
nachgewiesen, daß in dieser Beziehung unter normalen 
Umständen der gleiche Blutalkoholgehalt auch den 
gleichen Einfluß ausübt1. In diesem Sinne gibt es auch 
keinen merklichen Unterschied zwischen Alkoholge
wöhnten und -ungewöhnten. In erster Dinie ist daher 
der pro-mille-Alkoholgehalt des Blutes zur Zeit der 
Straftat ausschlaggebend.

In den weitaus meisten Fällen wird ein Blutalkohol
gutachten vorliegen. Wenn nicht gerade besondere 
Umstände gegeben sind, z. B. zwischen dem Unfall und 
der Blutentnahme ein sehr großer Zeitraum liegt oder 
während dieser Zeit neuerlich Alkohol genossen wurde, 
so ist das Blutalkoholgutachten objektives Beweis- 
material.

Die Praxis hat gelehrt und H a n s e n 1  2  weist ebem 
falls darauf hin, daß bei einem Blutalkoholgehalt von 
1,5 pro mille an eine solche verkehrsgefährdende Be
einflussung vorliegt, daß die Fahrtüchtigkeit für Kraft
fahrer auf jeden Fall zu verneinen ist. Bei Motorrad
fahrern und Radfahrern beginnt die Fahrunfähigkeit 
auf Grund ihres labilen Gleichgewichts bereits bei 
1,3 pro mille. Wenn ein derartiger Blutalkoholgehalt 
vorliegt, kann die Anwendung oder Nichtanwendung 
des § 49 StVO nicht mehr allein von einem klinischen 
Gutachten abhängig gemacht werden. Das bedeutet

1 vgl. Hansen, Gerichtliche Medizin, Leipzig 1954, S. 155 ff.
2 Hansen, a.a.O. S. 160.

andererseits nicht etwa, daß auf klinische Gutachten 
und evtl, auch Zeugenaussagen verzichtet werden 
kann. In der Regel wird das klinische Gutachten einen 
weiteren Beweis für die erhebliche Beeinträchtigung 
der Fahrtüchtigkedt bei über 1,5 pro mille Blutalkohol- 
gehalt darstellen. Liegt der Alkoholwert unter 1,5 pro 
mille, so kann ebenfalls eine erhebliche Beeinträchti
gung vorliegen. Es ist z. B. durchaus verständlich, daß 
der Alkohol bei einem Menschen stärkere negative 
Auswirkungen hat, wenn dieser zuvor bereits in 
intensiver Arbeit einen Teil seiner Kräfte verausgabte, 
als wenn er völlig ausgeruht geistige Getränke zu sich 
nimmt. Auch ein weniger gutes körperliches Allgemein
befinden oder psychische Belastungen sind evtl. Vor
aussetzungen, unter denen schon geringere Mengen 
Alkohol zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen 
können. In all diesen Fällen bedarf es neben dem Blut
alkoholgutachten noch anderer konkreter Anhalts
punkte, um den Grad der Beeinträchtigung exakt fest
stellen zu können. Meist wird das klinische Gutachten 
hierbei die entsprechenden Dienste leisten. Es muß 
aber beachtet werden, daß das klinische Gutachten 
immer erst mehr oder weniger lange Zeit nach der 
Straftat angefertigt wird. Weiterhin können manche 
Menschen durch energisches und geschicktes Auftreten 
ihren wirklichen Zustand verbergen. Der Wille, bei der 
ärztlichen Untersuchung so gut wie möglich abzuschnei
den, trägt mit dazu bei. Häufig tritt auch besonders 
nach Unfällen eine gewisse Ernüchterung ein.

Aus all dem geht hervor, daß die Bedeutung des 
klinischen Gutachtens wiederum nicht überschätzt 
werden darf. Es wäre z. B. wohl kaum vertretbar, 
wenn die Tatbestandsmerkmale des § 49 StVO deshalb 
als nicht erfüllt angesehen werden, weil das klinische 
Gutachten keine Anzeichen einer erheblichen Trunken
heit feststellt, obwohl Zeugen übereinstimmende An
gäben über einen stark trunkenen Zustand des Täters 
machen und dessen Fahrweise (Zickzack-Fahren, über
mäßig stark ruckartiges Anfahren, unmotiviert plötz
liches Bremsen und dgl.) ebenfalls darauf hinweist. 
Vor allem ist man dann1 auf Zeugenaussagen über 
Zustand und Fahrweise des Täters angewiesen^ wenn 
aus irgendeinem Grunde — z. B. Fahrerflucht — Blut
probe und klinische Untersuchung erst 10, 12 oder 
noch mehr Stunden nach der Tat erfolgen und eine 
auch nur annähernd genaue Berechnung des pro-mille- 
Gehalts nicht mehr vorgenommen werden kann. Der 
öfter geäußerten Meinung, daß nur durch die Blut
alkohol- und die klinische Untersuchung bewiesen 
werden kann, wann eine erhebliche Beeinträchtigung 
vorliegt, kann deshalb in dieser absoluten Form nicht 
zugestimmt werden3.

Die erhebliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
im Sinne des § 49 StVO ist auch nach oben hin be
grenzt. Ergeben die Ermittlungen, daß der Täter in 
einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 
Rauschzustand ein Fahrzeug führte, so ist er nach 
§ 330a StGB zur Verantwortung zu ziehen, unabhängig 
davon, ob ein Unfall erfolgte oder nicht. Die „mit 
Strafe bedrohte Handlung“ i. S. des § 330a StGB ist da
bei das Führen eines Fahrzeuges trotz Beeinträchti
gung der Fahrtüchtigkeit gern. § 49 StVO.

Sind jedoch in den Fällen des Führens eines Fahr
zeuges unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung 
(i. S. des § 49 StVO) Folgen eingetreten — meist wird es 
eine fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung 
oder fahrlässige Transportgefährdung sein —, so be
steht hinsichtlich dieser Delikte Tateinheit mit § 49 
StVO.

Die Klärung der Schuldfrage bei Verkehrsunfällen 
bedarf auch beim Vorliegen von Trunkenheit einer 
äußerst genauen Untersuchung des Unfallvorgangs. Es 
sind stets alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen 
und zu prüfen. Die Erfahrungstatsache, daß Betrunkene 
oftmals völlig sinnlos und unberechenbar handeln, so
wie die ganz natürliche Empörung gegen verant
wortungslose Verkehrsteilnehmer lassen bei festge
stellter Trunkenheit eines Unfallbeteiligten schnell den 
Gedanken aufkommen: „Der Betrunkene hat den Un
fall verursacht.“ Auf keinen Fall darf aber eine Mei
nung über das Verschulden des einen oder anderen

3 vgl. auch OGSt Bd. 1 S. 264.
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